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Antrag 21/I/2025

Landesvorstand

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Änderung des § 23* Abs. 7 OrgStatut
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Ersetze § 23* Abs. 7  OrgStatut durch:

(7) Der Landesvorstand tagt in der Regel einmalmonatlich.

 

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

1. Führung aller politischen Aktionen des Landesver-

bandes,

2. Einberufung des Landesparteitages,

3. Berichterstattung über die Erledigung der auf den

Landesparteitagen gefassten Beschlüsse,

4. Einsetzung der Fachausschüsse und Arbeitskreise

sowie die Einrichtung von Kommissionen und Pro-

jektgruppen auf Landesebene,

5. Beschluss der für die Arbeit des Landesverbandes er-

forderlichen Richtlinien,

6. Erstellung eines Arbeitsprogramms zur Festlegung

der politischen Schwerpunkte und zur Koordination

der Tätigkeit der Fachausschüsse, Arbeitskreise und

Projektgruppen,

7. Erteilung von Weisungen für die Tätigkeit der Krei-

se, Abteilungen, Arbeitsgemeinschaften, Fachaus-

schüsse, Arbeitskreise und Projektgruppen,

8. Berufung der Vertreterinnen und Vertreter zu den

Sonder- und Fachtagungen der Gesamtpartei,

9. Koordinierung vonWahlkämpfen.

 

Bisherige Formulierung:

(7) Der Landesvorstand tagt in der Regel einmalmonatlich.

 

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

a) Führung aller politischen Aktionen des Landesverban-

des,

b) Einberufung des Landesparteitages,

c) Berichterstattung über die Erledigung der auf den Lan-

desparteitagen gefassten Beschlüsse,

d) Herausgabe vonZeitungen, Zeitschriften und sonstigen

Druckschriften,

e) Berufung der Fachausschüsse, Bildung von Kommissio-

nen, Projektgruppen und Foren,

f) Erteilung vonWeisungen für dieTätigkeit der Kreise, Ab-

teilungen, Arbeitsgemeinschaften, Fachausschüsse, Pro-

jektgruppen und Foren,

g) Berufung der Vertreterinnen und Vertreter zu den

Sonder- und Fachtagungen der Gesamtpartei,

h) Koordinierung vonWahlkämpfen.

Ersetze § 23* Abs. 7 OrgStatut durch:

(7) Der Landesvorstand tagt in der Regel einmalmonatlich.

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

1. Führung aller politischen Aktionen des Landesver-

bandes,

2. Einberufung des Landesparteitages,

3. Berichterstattung über die Erledigung der auf den

Landesparteitagen gefassten Beschlüsse,

4. Einsetzung der Fachausschüsse und Arbeitskreise

sowie die Einrichtung von Kommissionen und Pro-

jektgruppen auf Landesebene,

5. Beschluss der für die Arbeit des Landesverbandes er-

forderlichen Richtlinien,

6. Erstellung eines Arbeitsprogramms zur Festlegung

der politischen Schwerpunkte und zur Koordination

der Tätigkeit der Fachausschüsse, Arbeitskreise und

Projektgruppen,

7. Erteilung von Weisungen für die Tätigkeit der Krei-

se, Abteilungen, Arbeitsgemeinschaften, Fachaus-

schüsse, Arbeitskreise und Projektgruppen,

8. Berufung der Vertreterinnen und Vertreter zu den

Sonder- und Fachtagungen der Gesamtpartei,

9. Koordinierung vonWahlkämpfen.

10. Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften und sons-

tigen Druckschriften sowie Veröffentlichungen in

internetgestützten Angeboten.
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